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l. Auskömmliche lngenieurhonorare - Wozu?

Jedes Bauwerk ist ein Unikat. Dessen Realisierung erfor-
dert nicht nur eine Vielzahl von planerischen Routinetätig-
keiten sondern vor allem in der Planung und Vorbereitung
Zeitzum Nachdenken und Zeit um kreativ zu sein. Diese
Zeit kostet Geld. Die entstandene geistige Leistung ist je-
doch objektiv nicht messbar. Wird diese Zeit nicht vergü-
tet, so habe ich keine Möglichkeit nachzudenken und krea-
tiv zu sein. Dies widerum beeinflusst den gesamten
Projekwerlauf negativ.

.Wollen wir lngenieure also umfassend und unabhängig
beraten, optimale Lösungen für unsere Bauherren entwik-
keln, vorausschauend planen, technisch innovativ sein, das
Geschehen aktiv beeinflussen, wettbewerbsf?ihig sein, so
ist es unabdingbar, dass wir auskömmliche Ingenieurhono-
rare erzielen.

Erhalten wir diese nicht, müssen wir unsere Beratung
reduzieren, die für uns einfachste, weil kostengünstigste,
und nicht die für den Auftraggeber beste Lösung verkau-
fen. lndividuallösungen entfallen, muss auch ein Besuch
weniger auf der Baustelle genügen, der erfahrene Proiekt-
leiter muss noch ein Projekt mehr gleichzeitig abwickeln.
Dadurch gerät das gesamte Projekt ins Hintertreffen, die
Qualifát von Planung und somit auch Bauausführung nimmt
rapide ab, dieWirtschaftlichkeit des Proiekts ist nicht mehr
gegeben. Wir reagieren nur noch, hasten den Geschehnis-
sen hinterher und schließlich äußert der Bauherr lautstark
seinen Unmut über die Unfähigkeit der Ingenieure hier zu
Lande. Das Ansehen des Berufsstandes sinkt und unsere
Honorare sinken mit ...

Es ist daher allerhöchste Zeit, dass wir alle geme¡nsam
etwas dagegen unternehmen. Beraten Sie lhre Auftrag-
geber umfassend und überzeugend - auch über aus-
kömmliche Ingenieurhonorare und deren positive
Wirkung auf das Bauvorhaben. Wie, das ist Inhalt dieses
Artikels.
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2. Auskömmliche lngenieurhonorare - was hat
die HOAI damit zu tun?

Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
(HOAI) ist in Deutschland geltendes Preisrecht. Sie ist für
jeden verbindlich, der in der HOAI defìnierte Leistungen
vergibt oder erbringt. Sie gilt somit gleichermaßen für Auf-
¡¡rggeber - ob Privatmann, Bauträger oder öffentliche
Hand - und für Auftragnehmer - Architekten, Ingenieure,
Naturwissenschaftler, Techniker, lmmobilienmakler oder
Technische Ü berwachungsvereine.

Die durch Bundesrecht festgelegten Honorarsäfze sind
deshalb bindend, weil der Gesetzgeber davon ausgeht,
dass diese Honorare notwendig sind, um die vom
Auftraggeber gewünschten Leistungen ordnungsge-
mäß zu erbringen. Dabei ist im Übrigen der Regelsae
der HOAI nach dem Willen des Gesetzgebers der Mittel-
safz. Der Sinn und Zweck der HOAI ist es also. ein aus-
kömmliches lngenieurhonorar zu gewährleisten - und
zwar im lnteresse beider Vertragspartner, d. h. in dem des
fiuft ¡aggebers und des Auft ragnehmers.

3. Auskömmliche Ingenieurhonorare - und die
Berufsordnung der Bauingenieure

Das Berliner Architekten- und Baukammergesetz schreibt
die Formulierung einer Berufsordnung vor, zu deren Ein-
haltung sich alle Mitglieder der Baukammer Berlin ver-
pflichtet haben. Diese Berufsordnung wurde durch Be-
schlussfassung der Vertreterversammlung vom 27.10.
1999 novelliert. Neu formuliert wurde hierbei u.a. S 3,
Leistungen und Vergütung, der wie folgt lautet:

(l) Eine quolifizierte lngenieurleistung erfordert eine onge-
messene Vergütung. Desholb sind die ftir die lngenieurleistun-
gen geltenden Vergütungsor dnungen einzuholten.

(2) Die Mitglieder hoben die Kommer zu unterrichten, wenn
ein Auftraggeber Abweichungen von einer gültigen Vergü-
tungsregelung verlongt oder einen unzulössigen Preiswettbe-
werb veronstaltet.

(3) Der Auftrognehmer hot ouf Verlangen vor Vertrogsob-
schfuss den Auftroggeber über die Berechnungsart der Hono-
rare und deren voroussichtlicher Höhe und Fälligkeitzu unter-
richten. Der Auftroggeber ist vom Auftrognehmer vor
Vertrogsobschluss ouf diese Möglichkeit hinzuweisen.

(4) Honorarwettbewerbe finden nicht stott. Es ist unzulössig,
bei Anfrogen zu Honorarhöhen von den gültigen Vergütungs-
veror dnungen obzuweichen.

Also auch unsere Berufsordnung unterstützt unseren Weg
zu auskömmlichen lngenieurhonoraren. Unsere Verant-
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wortung gegenüber dem Berufsstand und der Gesellschaft
verpflichtet uns, diesen Weg einzuschlagen.

4. Auskömmliche lngenieurhonorare - Wie
erreiche ich Sie?

Genauso wie die von uns geplanten Projekte Unikate sind
und jeweils individueller Lösungen bedürfen, so sind auch
die Wege zu diesem Ziel unterschiedlich und individuell
und von jedem von uns in eigener Verantwortung zu ge-
stalten. Auskömmliche Ingenieurhonorare zu erzielen er-
fordert von den meisten Ingenieuren ein Umdenken, das
Zurückfinden auf die richtigen Wege, eine gehörige Por-
tion Mut, die Wahrheit zu vertreten, sowie Zeit und Ge-
duld, bis der Wandel stattgefunden hat.

4.1 Grundlage

Zunächst einmal muss ich selbst felsenfest davon über-
zeugt sein, meine hoch qualifìzierte Ingenieurleistung nur
für ein entsprechend adäquates Honorar zu erbringen.
Dazu gehört auch die Bereitschaft, mich intensiv mit der
Berechnung und Kalkulation eines Honorars, einer ent-
sprechenden Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für den Auf-
traggeber und mich auseinanderzusefzen. Jeder Ingenieur
hat für sich, seine Mitarbeiter, seinen Auftraggeber und die
Gesellschaft die Verantwortung, betriebswirtschaftlich
vertretbar seine Leistung anzubieten, entsprechend ver-
traglich zu vereinbaren und dann auf diesem soliden Fun-
dament seine qualifìzierte Leistung zu erbringen.

4.2 Wissen

Zur Ausarbeitung eines Honoraruorschlags oder zur Vor-
bereitung und Durchführung eines Verhandlungstermins
sind detaillierte Kenntnisse der entsprechenden Vergü-
tungsregelungen einschließlich der entsprechenden Kom-
mentierungen erforderlich. Mit diesem Wissen können
dann die Gestaltungsmöglichkeiten der HOAI genutzt
werden, um dem Auft¡eggeber das wirtschaftlichste Ange-
bot zu unterbreiten.

Ebenso wichtig ist betriebswirtschaftliches Wissen zur
korrekten und vollständigen Kalkulation eines Stunden-
oder Mann-Monats-Safzes in Fällen der Honorarberech-
nung nach Aufwand z.B. bei Besonderen Leistungen oder
Leistungen außerhalb der HOAI.

Nicht zuleet sind möglichst viele Proiektinformationen
wichtige Grundlage für die Ermittlung eines auf das Projekt
zugeschnittenen Honorars. Hierbei geht es nicht nur um
technische Aspekte, sgndern auch um Projekthinter-
gründe wie Ursachen, Ziele und Beteiligte. Denn um einen
qualifìzierten und individuellen Honor¿rvorschlag zu un-
terbreiten, muss ich erst einmal herausfinden, was der
Bauherr eigentlich möchte. Melleicht braucht er zur Errei-
chung seines Zieles andere Leistungen, als die, die er abge-

fragt hat. Dann muss ich ihm die attraktiveren Alternativen
aufzeigen.

4.3 Beratung des Auftraggebers

lngenieurleistungen werden heute vielfach von Kaufleuten
eingekauft und nicht mehr wie früher sehr häufig von Inge-
nieuren. Kaufleute und lngenieure sprechen unterschiedli-
che Sprachen. Der direkte Kontakt zwischen Auftragneh-
mer und Bauherr findet dadurch quasi nicht mehr statt.
Einkäufer haben zwar gelernt preisbewusst einzukaufen,
ihnen fehlt iedoch nicht selten das technische Wissen um
Vertragsinhalte. Sinnvollerweise brauchen sie daher fachli-
che Unterstützung bei der Berechnung von angemessenen
Ingenieurhonoraren. Daher beginnt unsere Beratungs-
pflicht bereits vor Auftragsvergabe in der Akquisitions-
phase. Durch nachvollziehbare Darstellung der Honorar-
ermittlung und fundierte Begründung der gewählten
Ansätze müssen wir die Einkäufer und damit den Bauherrn
von uns überzeugen. Diese Beratung muss sehr früh erfol-
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gen, um dem Einkäufer die Unterschiede zu Konkurrenz-
angeboten aufzuzeigen. Danach ist derAuftrzggeber in der
I age, die Leistung in einem definierten Honorarrahmen an
den lngenieur zu vergeben, der die bestmögliche Lei-
stungserfüllung erwarten lässt. Dies ist sichei nicht der bil-
ligste, aber der wirtschaftlichste Ingenieur.

Zur Beratung gehören auch Informationen,

- dass die HOAI den lnteressen der Auftraggeber und
Auftragnehmer gleichermaßen Rechnung trägt und die
Wirtschaftlichkeit von Honoraren per Gesetz zum Ziel
hat;

- dass für eine unabhängige Beratung eben genau dieses
Honorar erforderlich ist. Nur so kann sicher gestellt
werden, dass der Ingenieur keine gewerblichen Interes-
sen oder lnteressen Dritter verfolgt;

- dass eine qualifizierte Beratung die Wirtschaftlichkeit ei-
nes Bauvorhabens entscheidend beeinflusst. Ein aus-
kömmliches Honorar ist daher eine zukunftsorientierte
Investition, die sich spätestens bei Baurealisierung und
den folgenden Unterhaltungskosten bezahlt macht. Die
Kosten zur Sanierung einer schlechten Planung wäh-
rend und nach eines Baugeschehens übersteigen die
Mehrkosten eines auskömmlichen Honorars zu einem
Dumping-Honorar um ein Vielfaches. Denn wer billig
plant, baut teuer und wer billig baut, baut zweimal ...;

- dass wir Ingenieure per Geserz an die HOAI und an un-
sere Berufsordnung gebunden sind und dass wir gar
nicht anders handeln dürfen, weil wir uns andernfallsin
die lllegalität begeben;

- dass zumindest öffentlichen Auftrrgqebern eine Fürsor-
gepflicht für die beauftragten Auftragnehmer obliegt
und sie auch von daher an auskömmliche Honorare ge-
bunden sind. Denn alle niedrigeren Honorare führen
zwangsläufìg zum Ruin des Ingenieurbüros;

- dass die Verdingungsordnung für freiberufliche Leistun-
gen ffOF) die Einhaltung der HOAI fordert. Mit der
VOF soll gewährleistet werden, dass der öffentliche
Auftraggeber auch freiberufliche Leistungen wir Archi-
tekten- und Ingenieurleistungen im Wettbewerb ver-
gibt. Dabei ist wesentliches Kennzeichen der VOF, dass
die Vergabe dieser Leistungen vorrangig im Leistungs-
wettbewerb und nicht im Preiswettbewerb erfolgen
soll. Hierfür sind in der VOF Vergabekriterien vorgese-
hen, der Preis spielt hierbei eine untergeordnete Rolle;

- wie sich unser Stundensae oder Mann-Monats-Safz für
den Fall von Zeithonoraren zusammensetzt;

- dass durch den Verfall der Baupreise und die Vernach-
lássigung der Fortschreibung der HOAI seit 1977 e¡n
Verfall der HOA|-lngenieurhonorare um ca. 50 o/o ein-
getreten ist.

Kaufleute sind naturgemäß skeptisch, wenn nicht sogar ab-
lehnend gegenüber dem, was ihnen von Bauingenieuren
berichtet wird. Daher ist es sinnvoll, Kernaussagen durch
schriftliches, allgemein anerkanntes Material zu belegen
und dem Bauherrn klar und übersichtlich gegliedert zu
überreichen. Hierzu gehören neben den Gesetzestexten
die Schriftenreihen des AHO (Ausschuss für Honorarord-
nung) sowie die einschlägigen Kommentierungen oder
auch Veröffentlichungen der I ngenieurkammern.

\

4.4 lnformation des Bauherrn zu seinen Risiken bei
Nichteinhaltung der Honorarregeln

Eine Honorarvereinbarung unterhalb der Mindestsärze
der HOAI ist nach S 134 BGB nichtig, sodass nach S 4
Abs. 4 der HOAI der zutreffende Mindestsae als verein-
bart gilt. Wird also ein lngenieurvertrag mit einem gesetz-
lich nicht zulässigen Honorar geschlossen, so ist dieser -

sofern sich der Ingenieur nicht treuwidrig verhalten hat -

nichtig. Abrechnen kann der lngenieur dann nach den hö-
heren Mindestsäfzen (vgl. z. B. Rechtsprechung OLG Köln,
Urteif vom 03. | | . 1999 -26 U 14199). Dem Auftraggeber
hat dann das Zugreifen auf das billigste Angebot gar nichts
genützt - im Gegenteil, die Honorarvereinbarung ist nich-
tig. lm Streitfall, zu dem es z.B. über die Diskussion um
Minderleistungen in solchen Fällen häufig kommt, zieht in
diesem Falle der Auftraqgeber den Kürzeren. Den Auftrag-
geber über diesen Sachverhalt aufzuklären, gehört auch zu
den Beratungspfl ichten der Ingenieure.

Darüberhinaus erfüllt eine Unterschreitung der Min-
destsätze der HOAI den Tatbestand wettbewerbswidri-
gen Verhaltens im Sinne des Gesefzes gegen den unlaute-
ren Wettbewerb (UWG). Dies gilt auch fi.ir {uft¡aggeber,
die Honoraranfragen bzw. .Honorarausschreibungen
durchführen, bei denen der begründeteVerdacht besteht,
dass sie zu einer Unterschreitung der verpflichtenden Min-
destsätze auffordern. Eine Anfrage ist in diesem Sinne un-
zulássig, wenn
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- die anrechenbaren Kosten nicht genannt sind,
- die Honorarzone, in die das Bauwerk einzustufen ist,

nicht genannt ist,
- die für die Einordnung in ein Leistungsbild notwendigen

Angaben fehlen.

(vgl. hierzu z. B. Urteil des OLG Celle vom 23. I l. 1994 -
13U 65194 oder LG Stadevom 01.  10.  1999-8 O94199)

Wer sich in o.a. Sinne wettbewerbswidrig verhält, kann
abgemahnt oder unter Festsefzung eines Ordnungsgeldes
bis zu DM 500.000,-, ersafzweise Ordnungshaft, für den
Wiederholungsfall auf Unterlassung verklagt werden.

4.5 Honorare anderer Freier Berufe

Die Honorare von Ärzten, Rechtsanwälten, Steuerbera-
tern etc. sind ebenfalls in Honorarordnungen geregelt. Ge-
messen an den Honoraren für eine Abrechnung nach Zeit-
honorar werden dort in der Regel wesentlich höhere
Vergütungen festgelegt. Dennoch werden diese Vergü-
tungsregelungen mit einer großen Selbswerständlichkeit
eingehalten und von den jeweiligen r{r¡ft¡eggebern bezahlt.
Die Auftragnehmer verhandeln nicht über den Preis, sie
berechnen ihn. Ingenieure können davon lernen.

5. Auskömmliche lngenieurhonorare - und was
tut die Baukammer Berlin dafür?

Neben zahlreicher Weiterbildungsveranstaltungen der
Baukammer Berlin zum Thema der Honorierung gibt es
den Vertragsausschuss. Dieser hat die Bearbeitung von An-
fragen und sonst¡gen Vorgängen zu Honoraren, Gebühren
und Vertragsregelungen für Ingenieurleistungen im Bau-
wesen zur Aufgabe. Da die Kammer neben ihrer Funktion
als Standesvertretung als ganz wesentlich für ihr Wirken
den Verbraucherschurz ansieht, werden hier auch Anfra-
gen von Nichtmitgliedern zu allgemein gültigen Fragen der
lngenieurverträge, Honorarberechnungen und -rechnun-
gen beantwortet. Detaillierte juristische oder technische
Beratungen können allerdings aus rechtlichen und zeitli-
chen Gründen nichtgegeben werden. DerAusschuss seEt
sich nämlich aus ehrenamtlich arbeitenden Mitgliedern zu-
sammen.

Die Baukammer führt Gespräche mit Auftraggebern 
'

Berlins zur Einhaltung der einschlägigen Vergütungs- und
Vergaberegelungen. Darüberhinaus ist die Kammer aktiv
bei der Gestaltung neuer Ingenieuryertragsmuster etc.
durch die Senatsverwaltungen eingebunden.

Die Baukammer als Körperschaft des öffentlichen
Rechts fü h rt Abmah nverfah ren oder U nterlassu ngsklagen
bei wettbewerbswidrigem Verhalten von Auftraggebern

oder Auftragnehmern durch. Zur Erhaltung des Berufs-
standes und zur Förderung auskömmlicher Ingenieurhono-
rare werden nachweisliche Verstöße z.B. durch Unter-
schreitung der Mindestsäfze in Honorarangeboten oder
-rechnungen bzw. Ingenieurverträgen derzeit verstärkt
und erfolgreich ver-folgt und geahndet.

Die Baukammermitglieder sind verpflichtet (vgl. Berufs-
ordnung), die Baukammer bei Kenntnis solcher Verstöße
von Auftraggeberseite zu informieren. Ebenso wichtig und
keinesfalls unkollegial ist es, die Ingenieure beim Namen zu
nennen, die durch Honorardumping sukzessive einer posi-
tiven Fortentwicklung unseres Berufsstandes entgegen-
wirken.
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Messen r Prüfen
Schützen

Die neue Ausgabe ist erschienen!
Mit aktueller Gerätepreis.Übersicht für
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Faxen Sie uns lhren Briefbogen mit dem
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